
Az.: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

Antragsteller:  Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co.KG, 36137 
Großenlüder 

Anlage:  Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 

Projekt:  Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, 
   Einsatz von Hüttensand u. Hüttensandmehl u. a. 

Antrag vom:  14.03.2022, hier eingegangen am 16.03.2022 

 

Stellungnahmen der Fachbehörden und Stellen 

Stand: 20.09.2022 

 

1. Stellungnahmen Gemeinde Großenlüder vom 26.04.2022 und 01.07.2022 

2. Landkreis Fulda 

a. Stellungnahme Fachdienst Bauen und Wohnen vom 07.07.2022 (inkl. 

Korrektur vom 13.07.2022) 

b. Stellungnahme Fachdienst Gefahrenabwehr vom 19.04.2022 

3. Regierungspräsidium Kassel 

a. Stellungnahme Dezernat 27 - Naturschutz bei Planungen und Zulas-

sungen, Naturschutzdaten - vom 13.06.2022 

b. Stellungnahme Dezernat 31.2 - Grundwasserschutz, Wasserversor-

gung, Altlasten, Bodenschutz - vom 30.06.2022 

c. Stellungnahme Dezernat 31.6 - Industrielles Abwasser, Wassergefähr-

dende Stoffe, Salzwasserentsorgung - vom 13.04.2022 

d. Stellungnahme Dezernat 32.2 – Abfallwirtschaft – vom 29.04.2022 

e. Stellungnahmen Dezernat 33.2 – Lärmschutz – vom 13.07.2022 

f. Stellungnahmen Dezernat 33.2 - Luftreinhaltung – vom 01.07.2022 

g. Stellungnahme Dezernat 52 - Arbeitsschutz 2 vom 01.07.2022 

4. Stellungnahme Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

(HLNUG) vom 26.07.2022 

 

 

 
 
 
 







































































 
 
  
 
Landkreis Fulda  Postfach 16 54  36006 Fulda DER KREISAUSSCHUSS 

 Fachdienst: Bauen und Wohnen  

Regierungspräsidium Kassel 
Dez. 33.2 - Immissionsschutz und Energiewirt-
schaft 
Herrn Alexander Eberhardt 
Hubertusweg 19 
36251 Bad Hersfeld 
 

  
Auskunft erteilt: Frau Fladung 
Zimmer-Nr.: 256 
Telefon: (06 61) 60 06-70 54 
Telefax: (06 61) 60 06-70 77 
E-Mail: melanie.fladung@landkreis-fulda.de 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 8.30 - 15.30 Uhr 

Mi., Fr.          8.30 - 12.30 Uhr 
nach Terminvereinbarung 

Aktenzeichen: 7200-BIS-RP-2022-1009 

  
   
  Fulda, 7. Juli 2022 

 
 

Landkreis Fulda Telefon: Internet: Bankverbindung: 
Wörthstraße 15 (06 61) 60 06-0 www.landkreis-fulda.de Sparkasse Fulda  Konto-Nr. 17  BLZ 530 501 80 
36037 Fulda Fax: E-Mail: IBAN: DE16 5305 0180 0000 0000 17 
Haupteingang: Tannenbergstraße (06 61) 60 06-449 info@landkreis-fulda.de BIC/SWIFT: HELADEF1FDS 

Maßnahme: 
Antrag auf Änderungsgenehmigung nach §16 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 8a BImSchG, 
hier: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand 
u. Hüttensandmehl, u.a. 
 
Standort der Anlage: 
36137 Großenlüder, Georg-Otterbein-Straße 123 
Gemarkung Müs, Flur 8, Flurstücke 81, 83/2, 120, 135/84, 136/84 
 
Antragsteller: 
Firma Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG 
Herr Dr. Ing. Tilman Scholten 
Hauptstraße 50 
36137 Großenlüder 
 
Ihr Aktenzeichen: 
RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eberhardt, 
 
der vorliegende Antrag wurde von uns aus brandschutztechnischer, baurechtlicher und denkmal-
schutzrechtlicher Sicht geprüft. Hieraus ergeben sich folgende Auflagen und Hinweise, die in den 
Genehmigungsbescheid mit aufzunehmen sind. 
 
Zu Kap. 16 – Brandschutz 
 
Maßgebend für die brandschutztechnische Stellungnahme war das Brandschutzkonzept des Inge-
nieurbüros für Brandschutz und Bauwesen GmbH – Neumann Krex & Partner mit deren Brand-
schutzkonzeptplänen.  
Zusammenfassend stehen aus brandschutztechnischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken ge-
gen die Bewilligung der Erleichterungen, sodass diese somit befürwortet werden können. 
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Zur Aufnahme in die Baugenehmigung werden folgende Auflagen vorgeschlagen: 
 

1. Das Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros für Brandschutz und Bauwesen GmbH – 
Neumann Krex & Partner, Enster Straße 5, 59872 Meschede, Projektnummer 01080005-
1.0 in der Fassung vom 17.12.2021 und den Ergänzungen vom 03.06.2022 ist vollumfäng-
lich umzusetzen. Die Konformität der Ausführungen mit dem Brandschutzkonzept ist vor 
Baubeginn durch den Ersteller oder eine gleichqualifizierte Person dem Fachdienst Bauen 
und Wohnen des Landkreises Fulda zu bestätigen. 

 
2. Für das Bauvorhaben sind Feuerwehrpläne gefordert. Die Planung, bzw. Ausführung der 

Feuerwehrpläne ist dem Fachdienst 6200 „Gefahrenabwehr des Landkreises Fulda“ (Otfrid-
von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda) abzustimmen. Die Inbetriebnahme des Gebäudes 
darf erst mit dem Vorliegen der Genehmigung der Pläne durch den Fachdienst Gefahren-
abwehr erfolgen. 

 
 
Zu Kap. 18 – Bauantrag 
 
Nach der Prüfung der Unterlagen durch den Sachbearbeiter der Bauaufsicht des Landkreises 
Fulda liegen keine negativen Belange vor. 
Am 31.05.2022 wurde durch Herrn Lerg (Architekt) telefonisch mitgeteilt, dass die Bauherrschaft 
selber einen Prüfingenieur beauftragt. Mit Baubeginn wird dann der Prüfbericht vorgelegt. 
 
Die folgenden Unterlagen gem. hess. Bauvorlagenerlass sind entsprechend des Baufortschritts bei 
der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Fulda vorzulegen: 
 
Baubeginn (mind. eine Woche vorher) 
 
- Baubeginnsanzeige mit Bestätigung des Bauleiters und Verpflichtung des Unterneh-

mers für den Rohbau bzw. den Abbruch 
(Formular BAB 17)  

 
- Bescheinigung des Prüfsachverständigen für Standsicherheit über die Vollständigkeit 

und Richtigkeit des Standsicherheitsnachweises (Formular BAB 36 / 2018, Punkt 5.1)  
 
Rohbaufertigstellung (mind. zwei Wochen vorher) 
 

 

 
- Nachweis der Standsicherheit, geprüftes Exemplar 

Bauvorlagenerlass (BVErl.)  
 
Abschließende Fertigstellung (mind. zwei Wochen vorher) 
 

 

- Anzeige der Fertigstellung des Rohbaus mit Erklärung des Bauleiters  
(Formular BAB 18)  

- Bescheinigung des Prüfsachverständigen für Standsicherheit,  
dass die Bauausführung mit dem bescheinigten Nachweis der Standsicherheit ein-
schließlich der Feuerwiderstandsdauer tragender und raumabschließender Bauteile 
übereinstimmt  
(Formular BAB 36 / 2018, Punkt 5.1)  

- Anzeige der abschließenden Fertigstellung mit Erklärung des Bauleiters 
(Formular BAB 20)  
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Zu Kap. 20 – Denkmalschutz 
 
Das geplante Bauvorhaben betrifft weder ein Kulturdenkmal, noch liegt das Vorhaben innerhalb 
einer denkmalgeschützten Gesamtanlage oder in der unmittelbaren Umgebung eines 
Kulturdenkmals. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Unterschrift 
Fladung 
 
 
 
 

- Bescheinigung der/des Sachverständigen für Energieerzeugungsanlagen 
über die sichere Benutzbarkeit sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von 
Energieerzeugungsanlagen 
(Formular BAB 36 / 2018, Punkt 7)  



1

Eberhardt, Alexander (RPKS)

Von: Fladung Melanie <Melanie.Fladung@landkreis-fulda.de>
Gesendet: Mittwoch, 13. Juli 2022 15:06
An: Eberhardt, Alexander (RPKS)
Betreff: Korrektur Stellungnahme BImSch-Antrag ZKW Otterbein, Müs

Maßnahme: 
Antrag auf Änderungsgenehmigung nach §16 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 8a BImSchG, 
hier: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand u. 
Hüttensandmehl, u.a. 
 
Standort der Anlage: 
36137 Großenlüder, Georg-Otterbein-Straße 123 
Gemarkung Müs, Flur 8, Flurstücke 81, 83/2, 120, 135/84, 136/84 
 
Antragsteller: 
Firma Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG 
Herr Dr. Ing. Tilman Scholten 
Hauptstraße 50 
36137 Großenlüder 
 
Ihr Aktenzeichen: 
RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eberhardt, 
 
auf Nachfrage bei dem Sachbearbeiter in der Bauaufsicht hat sich gezeigt, dass dem Kollege die folgende 
Auflage 
 
„Bescheinigung der/des Sachverständigen für Energieerzeugungsanlagen über die sichere Benutzbarkeit 
sowie die ordnungsgemäße Abführung der Abgase von Energieerzeugungsanlagen 
(Formular BAB 36 / 2018, Punkt 7)“ 
 
für die Auflagen zu Kapitel 18 aus Versehen in die Stellungnahme eingeschlichen ist.  
Wir bitten dies zu entschuldigen und den Absatz ersatzlos zu streichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Melanie Fladung 
 
Landkreis Fulda 
DER KREISAUSSCHUSS 
Fachdienst Bauen und Wohnen 
Wörthstraße 15, 36037 Fulda  
 
Telefon (06 61) 60 06-70 54 
Telefax (06 61) 60 06-70 77 
 
E-Mail: melanie.fladung@landkreis-fulda.de 
www.landkreis-fulda.de 
 
 



 

Landkreis Fulda 
Fachbereich Gesundheit 
Otfrid-von-Weißenburg-Straße 3 
36043 Fulda 

Telefon: 
(06 61) 60 06-60 00 
Fax: 
(06 61) 60 06-60 20 

Internet: 
www.landkreis-fulda.de 
E-Mail: 
gesundheitsamt@landkreis-fulda.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Fulda • Kto-Nr. 17 • BLZ 530 501 80 
IBAN: DE16 5305 0180 0000 0000 17 
BIC/SWIFT: HELADEF1FDS 

 

  

Landkreis Fulda · Otfrid-von-Weißenburg-Straße 3 · 36043 Fulda DER KREISAUSSCHUSS 
 
Regierungspräsidium Kassel 
Am Alten Stadtschloss 1 
 
34117 Kassel 
 
 
Per E-Mail 

Fachdienst: 
 

Gefahrenabwehr 
-Brandschutzdienststelle- 

Auskunft erteilt: Herr Fehr 
Zimmer-Nr.: 120 
Telefon: (06 61) 60 06-61 03 
Telefax: (06 61) 60 06-60 91 
E-Mail: leonhard.fehr@landkreis-fulda.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do:  

Mi, Fr: 
08:30 – 15:30 Uhr 
08:30 – 12:30 Uhr 

Aktenzeichen: 
Ihr Zeichen: 
 

6200-12.30-11 
RPKS-33.2-53 e05 11/1-2018/157 

  
 

 
Fulda, 19. April 2022 

 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Antragsteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co.KG, 36137 Großenlüder 
Anlage: Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 
Projekt: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von 

Hüttensand u. Hüttensandmehl u. a. 
Antrag vom: 14.03.2022, hier eingegangen am 25.03.2022 
 
-Stellungnahme der Brandschutzdienststelle- 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die beantragten Änderungen ergeben sich aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes keine 
Änderungen des Gefährdungspotentiales oder des einsatztaktischen Vorgehens. 

Seitens der Brandschutzdienststelle bestehen daher keine Bedenken gegen das oben genannte 
Vorhaben in der vorgelegten Form.  

Der bestehende Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist durch eine sachkundige Person anzupassen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Fehr 



Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG  Az.: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Antragsteller: ZKW Otterbein GmbH & Co.KG 
Anlage: Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 
Projekt: Änderung Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand 

und Hüttensandmehl u. a. 
___________________________________________________________________________________ 

Absender 

Herr Fehr 

Landkreis Fulda Kreisausschuss 

Gefahrenabwehr Brandschutzdienststelle 

6200-12.30-11 

 

Per E-Mail an: Beteiligung-33-2@rpks.hessen.de 

 

Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
Antragsteller: ZKW Otterbein GmbH & Co. KG 
Anlage:  Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 
Vorhaben: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung der 

Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand, u. a. 
 
Ihr Aktenzeichen: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
 
 
Zu dem Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Aus meiner Sicht ist voraussichtlich zu rechnen mit einer 

☒ zustimmenden Stellungnahme 
☐ mit Auflagenvorschlägen versehenen Stellungnahme 
☐ ablehnenden Stellungnahme 

 
Gegen die Zulassung des vorzeitigen Beginns bestehen 

☒ keine Bedenken 
☐ folgende Bedenken, siehe Anlage 

 
Für die Aufnahme in die Entscheidung gemäß § 8a BImSchG werden 

☒ keine Nebenbestimmungen/Einschränkungen vorgeschlagen 
☐ folgende Nebenbestimmungen/Einschränkungen vorgeschlagen, siehe Anlage 

 
Im Auftrag 
Gez. Fehr 
 

☐ Anlage  



Regierungspräsidium Kassel 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 
Per E-Mail 
 
Dezernat 33.2 
 
HEF 
 

Geschäftszeichen RPKS - 27-46 b 0731/10-2018/4 
Dokument-Nr. 2022/805732 
Bearbeiter Stefan Eichel 
Durchwahl 0561 106 - 4508 
Fax 0611327640062 
E-Mail Stefan.Eichel@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Ihre Nachricht 07.06.2022 

Datum 13. Juni 2022 

Meine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren 
Antrag auf Änderungsgenehmigung zur Herstellung von Zementklinker und Ze-
ment, Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, Großenlüder 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

a) Antragsgegenstand 

Die Firma Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG beantragt eine Änderung 
des Betriebes bei der Herstellung von Zement und Zementklinkern. Im Zuge der Ände-
rung ist die Errichtung von drei weiteren technischen Anlagen auf dem Betriebsgelände 
vorgesehen. Ferner werden Neuregelungen bezüglich der Menge und Art verwendeter 
Stoffe getroffen, Produktionsabläufe verändert und Emissionswerte angepasst.  

Die nachfolgende Prüfung bezieht sich auf folgende eingereichte Antragsunterlagen: 

 Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG in Verbindung 
mit § 8a BImSchG – Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement –. 
(Stand: 11.03.2022) 

 Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG in Verbindung 
mit § 8a BImSchG. Ergänzungen in Folge der Vollständigkeitsprüfung. (Stand: 
03.06.2022) 

Die vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich der von mir zu vertretenden Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege dahingehend geprüft, ob eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht und Regelungen 
aus der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz erforderlich sind. 
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b) Vorprüfung der UVP-Pflicht 

Für das Vorhaben ist gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles erforderlich. Im Sinne des § 7 Abs. 
1 UVPG sind aus meiner Sicht keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf Kriterien 
der Anlage 3 feststellbar. Eine Pflicht zur Durchführung einer UVP besteht aus Sicht 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht. 

 

c) Eingriffsregelung 

Das Vorhaben stellt nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ein Eingriff 
in Natur und Landschaft dar. Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
können m. E. ausgeschlossen werden, so dass keine weiteren Regelungen aus Sicht 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich sind. 

 

Begründung 

Mit dem Vorhaben werden drei technische Anlagen auf einer Grundfläche von ca. 120 
m² errichtet. Die Anlagen werden auf dem bereits vollständig versiegelten Betriebsge-
lände in direkter Nähe zu den Bestandsanlagen installiert. Beeinträchtigungen an Natur 
und Landschaft sind daher auszuschließen. Die Schutzgüter Wasser und Boden wer-
den nicht beansprucht. 
Mit dem Betrieb der Anlagen wird zudem eine Verminderung von Staub- und Stoffemis-
sionen erzielt, so dass keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Umfeld insbesondere auf die angrenzenden Schutzgebiete zu erwarten sind. 

 

Im Auftrag 

gez. Eichel 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-
zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 



Regierungspräsidium Kassel 
 
Dez. 31.2 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz 

 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel ·Postfach 1861 36228 Bad Hersfeld 

 
 
Per E-Mail 
 
Dezernat  33.2 
 
Im Hause 

 

Geschäftszeichen RPKS - 31.2-200 f 631/2-2022/1 
Dokument-Nr. 2022/782668 
Ihr Zeichen RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Ihre Nachricht 07.06.2022 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
Bearbeiterin Frau Frick 
Durchwahl (0561) 106-2811 
E-Mail katharina.frick@rpks.hessen.de 
 
Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin Frau Wagner 
Durchwahl (0561) 106-2819 
E-Mail anna.wagner@rpks.hessen.de 

 
Datum 30.06.2022 

 

Stellungnahme im Beteiligungsverfahren 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Antragsteller: Zement und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, 36137 Großenlüder 

Anlage: Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 

Projekt: Änderung der Drehrohrofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz 

von Hüttensand u. Hüttensandmehl u.a. 

Antrag vom: 14.03.2022, hier eingegangen am 16.03.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-

versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung  

Die o. a. Antragstellerin beabsichtigt auf dem Werksgelände ihres in der Gemeinde 

Großenlüder liegenden Kalksteintagebaus das o. a. Projekt zu realisieren und hat daher 

einen Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG eingereicht.  

Bereits im Rahmen des zum vorzeitigen Beginn durchgeführten Beteiligungsverfahrens 

wurde von mir auf die Lage des o. a. Projektes außerhalb amtlich festgesetzter und ge-

planter Wasser- und Heilquellenschutzgebiete und innerhalb eines nach dem gültigen 
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Regionalplan Nordhessen 2009 ausgewiesenen „Vorbehaltsgebietes für den Grundwas-

serschutz“ hingewiesen (vgl. Stellungnahme vom 08.04.2022, Gz.: RPKS - 31.2-200 f 

631/2-2022/1, Dokument-Nr.: 2022/437527). 

Gleichfalls wurde aus fachlicher Sicht die Unbedenklichkeit der Projektumsetzung bei Be-

achtung folgender Hinweise begründet: 

 Die Umsetzung des Projektes ist unter Beachtung der Bestimmungen des § 5 WHG 

(Allgemeine Sorgfaltspflichten) durchzuführen.  

 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, bei denen das Abfließen und Versickern 

von Flüssigkeitsmengen zu nachteiligen Auswirkungen auf den Boden und das 

Grundwasser führen können, unterliegen der Anzeigepflicht nach AwSV. 

Aus den aktuell vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Punkte, die zur Abweichung 

meiner bisherigen Aussagen führen. Daher wird dem o. a. Projekt aus Sicht des Grund-

wasserschutzes weiterhin zugestimmt, wenn die v. g. Hinweise in eine abschließende 

immissionsschutzrechtliche Entscheidung (Zulassungsbescheid) mit aufgenommen wer-

den. 

Altlasten, Bodenschutz  

Da sich die Standorte der beantragten Anlagen zur Abluftreinigung und zur Kreislaufent-

lastung sowie der Walking-Floor-Anlage innerhalb des versiegelten Betriebsgeländes 

befinden und mit dem Vorhaben keine bodeneingreifenden Maßnahmen verbunden sind, 

sind die Belange des nachsorgenden sowie des vorsorgenden Bodenschutzes nicht be-

troffen. 

Im Auftrag 

gez. Frick 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Für die vorstehende Stellungnahme werden auf den Kostenträger 240904204313 fol-

gende Bearbeitungszeiten gebucht: 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung: 3,0 Std. gehobener Dienst 

Altlasten, Bodenschutz:   0,5  Std. gehobener Dienst 
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Anhang 

Abkürzungs- und Fundstellenverzeichnis 

Abkürzung Name Fundstelle letzte Änderung 

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen 

18.04.2017 

(BGBl. I S. 905) 

19.06.2020 

(BGBl. I S. 1328) 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz – 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  

17.05.2013 

(BGBl. I S. 1274, 

ber. 2021 S. 123) 

24.09.2021 

(BGBl. I S. 4458) 

 Regionalplan Nordhessen 2009  

(Karte „Südblatt“) 

15.03.2010 

(StAnz. Nr. 11) 

 

WHG Wasserhaushaltsgesetz –  

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

31.07.2009  

(BGBl. I S. 2585) 

18.08.2021 
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Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 
möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 
oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld Vermittlung 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 10 Minuten zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel · Postfach 1861 · 36228 Bad Hersfeld 

 
 
Dez. 33.2 
z.Hd. Herrn Eberhardt 
- im Hause - 
 

Geschäftszeichen RPKS - 31.6-79 z 31/100-2019/14 
Dokument-Nr. 2022/520862 
Bearbeiter Oliver Gerdes 
Durchwahl 0561 106-2849 
Fax 0611 327640704 
E-Mail Oliver.Gerdes@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Ihre Nachricht 25.03.2022 

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 13.04.2022 

 
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Antragsteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co.KG, 36137  
   Großenlüder 
Anlage:  Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 
Projekt:  Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, 
   Einsatz von Hüttensand u. Hüttensandmehl u. a. 
Antrag vom: 14.03.2022, hier eingegangen am 16.03.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Eberhardt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Aus Sicht des Dezernates 31.6 ist der o.g. Antrag vollständig. 

Weiterhin gebe ich mit dieser Stellungnahme die abschließende Stellungnahme des 
Dezernates 31.6 ab. 

Gegen den o.g. Antrag bestehen aus Sicht des Dezernates 31.6 keine Einwände. 

Es erfolgen keine Veränderungen an der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Einleitung von Niederschlagswassers. Weiterhin gibt es keine Änderungen an den An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Auf einen Ausgangszustandsbericht kann verzichtet werden, da keine relevanten ge-
fährlichen Stoffe eingesetzt werden. 

Gegen die Streichung der Nebenbestimmung Niederschlagswasser, wie in Kapitel 
6.3.4.6 gefordert, bestehen aus Sicht des Dezernats 31.6 keine Einwände. Die derzeit 
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gültige wasserrechtliche Erlaubnis entspricht dem nach § 55 WHG Absatz 2 geforderte 
ortsnahen Einleitung in ein Gewässer. 

Gegen den vorzeitigen Baubeginn nach §8a BImSchG gesteht aus Sicht des Dezerna-
tes 31.6 keine Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Gerdes 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-
zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 



Regierungspräsidium Kassel 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 
Per E-Mail 
 
Dezernat 33.2 
 
Im Hause 
 

Geschäftszeichen RPKS - 32.2-100 i 0201/2-2021/2 
Dokument-Nr. 2022/594124 
Bearbeiter Marc Eidam 
Durchwahl 0561 106-2827 
Fax 0611 327641530 
E-Mail Marc.Eidam@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht       

Datum 29.04.2022 

Meine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren 
Antragsteller: ZKW Otterbein GmbH & Co. KG 
Anlage:   Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 
Vorhaben:  Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung der Ersatzbrennstoffe, Ein-

satz von Hüttensand, u. a. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gegen die Erteilung der beantragten Änderungsgenehmigung bestehen aus abfallrecht-
licher Sicht keine Bedenken, wenn nachfolgende Nebenbestimmungen in die 
Anlagenzulassung aufgenommen werden. 

Bis spätestens vier Wochen vor Inbetriebnahme des geänderten Anlagenbetriebs ist 
durch die Betreiberin ein Konzept zur Durchführung der Annahmekontrollen zu erstellen 
und dem Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Abfallwirtschaft Bad Hersfeld zur Zu-
stimmung vorzulegen. In dem Konzept sind unter anderem auch die Probenzahl und die 
in der Regel untersuchten Parameter darzustellen. 

Es sind folgende Informationen in einem Betriebstagebuch festzuhalten: 

 Lagerbestand (monatlich auszuweisen) 

 Probennahme- und Probenvorbereitungsprotokolle sowie die Beprobungser-
gebnisse der Eigen- und Fremdüberwachung zu jeder Charge  

 Besondere Vorkommnisse (bspw. Zurückweisung der Anlieferung) 
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Das Betriebstagebuch kann auch mittels EDV geführt werden und ist auf Verlangen den 
Bediensteten der zuständigen Überwachungsbehörde jederzeit in Klarschrift zur Einsicht-
nahme vorzulegen. Es ist dokumentensicher anzulegen, vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen und mindestens 5 Jahre, gerechnet ab der jeweils letzten Eintragung, aufzube-
wahren. 

Hinweis 

Nach § 49 KrWG besteht für Betreiber von Anlagen, die Abfälle in einem Verfahren nach 
Anlage 2 KrWG verwerten, eine Pflicht zur Führung eines Registers nach § 49 Abs. 1 Nr. 
1 und Nr. 2 KrWG.  

Nach § 24 Abs. 4 und 5 NachweisV sind folgende Angaben im Register zu erfassen: 

Abfallschlüssel, Anlieferer, Anfallstelle (Adresse), Menge und Datum  

Begründung 

Eine Eingangskontrolle ist bei Anlieferung des Abfalls erforderlich, um überprüfen zu kön-
nen, ob das angelieferte Material mit der Deklarationsanalyse übereinstimmt und somit 
die Anforderungen nach § 7 Abs. 3 KrWG erfüllt werden.  

Ein Erfordernis zur Festlegung von Schadstoffgehalten im Eingangsmaterial, deren Kon-
trolle und zur Durchführung einer Qualitätsüberwachung des erzeugten 
Recyclingmaterials ergibt sich zudem aus dem § 12 Abs. 2c Satz 3 BImSchG. 

Die Führung eines Betriebstagebuchs nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 KrWG i. V. m. § 10 Abs. 2 
Nr. 3 KrWG dient der Gewährleistung einer effektiven Überwachung des genehmigungs-
konformen Anlagenbetriebes. Die Eigenkontrollen und Dokumentationen sind 
erforderlich und geeignet um mit dem Anlagenbetrieb in Verbindung stehenden abfall-
rechtlichen Pflichtverstößen begegnen zu können.  

Nach § 47 Abs. 3 KrWG ist der Betreiber von Anlagen, die Abfälle entsorgen, zur Auskunft 
über Betrieb, Anlagen, Einrichtungen und sonstige der Überwachung unterliegenden Ge-
genstände gegenüber der zuständigen Behörde verpflichtet. 

Im Auftrag 

gez. Eidam 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-
zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 



Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG  Az.: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Antragsteller: ZKW Otterbein GmbH & Co.KG 
Anlage: Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 
Projekt: Änderung Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand 

und Hüttensandmehl u. a. 
___________________________________________________________________________________ 

Absender 

Marc Eidam 

RP Kassel 

Dez. 32.2 

  

 

Per E-Mail an: Beteiligung-33-2@rpks.hessen.de 

 

Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
Antragsteller: ZKW Otterbein GmbH & Co. KG 
Anlage:  Anlage zur Herstellung von Zementklinkern und Zement 
Vorhaben: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung der 

Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand, u. a. 
 
Ihr Aktenzeichen: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
 
 
Zu dem Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Aus meiner Sicht ist voraussichtlich zu rechnen mit einer 

☐ zustimmenden Stellungnahme 
☒ mit Auflagenvorschlägen versehenen Stellungnahme 
☐ ablehnenden Stellungnahme 

 
Gegen die Zulassung des vorzeitigen Beginns bestehen 

☒ keine Bedenken 
☐ folgende Bedenken, siehe Anlage 

 
Für die Aufnahme in die Entscheidung gemäß § 8a BImSchG werden 

☒ keine Nebenbestimmungen/Einschränkungen vorgeschlagen 
☐ folgende Nebenbestimmungen/Einschränkungen vorgeschlagen, siehe Anlage 

 
Im Auftrag 
Gez. Marc Eidam 
 

☐ Anlage  
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Stellungnahme zum Projekt: 
 
Anlage: 
Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 
 
Antragsteller: 
Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG 
36137 Großenlüder 
 
Antragsgegenstand: 
Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von 
Hüttensand u. Hüttensandmehl u.a. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eberhardt, 
 
aufgrund des Antrages sind umfangreiche Änderungen des Ursprungbescheides 
vom 29.05.2013 notwendig. Die komplette Neuformulierung, der 
Nebenbestimmungen unter 3.2. Lärm, ist erforderlich. 
 
Folgende Nebenbestimmungen, gemäß § 12 BImSchG, bitte ich Sie in die 
Genehmigung mit aufzunehmen: 
 
 
Auflagen 
 
Allgemein 
 
Der Termin der Inbetriebnahme ist dem Regierungspräsidium Kassel, Abteilung 
Umweltschutz/Dez. 33.2, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, mindestens 7 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen. 
 
 
Immissionsschutz – Schutz vor Lärm 
 

a) Im Einwirkungsbereich des Zement- und Kalkwerkes sind folgende 
Immissionsrichtwerte als Gesamtbelastung aller einwirkenden Anlagen, für die die 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm - gilt, zulässig: 

 
Immissionsorte (IO) Immissionsrichtwert 

Tag / Nacht in dB(A) 

Gebiets- 

einstufung 

IO 1, Am Stempel 24, Müs 55 / 43 dB(A) WA* 

IO 2, Georg-Otterbein-Straße 5, Müs 55 / 43 dB(A) WA* 

IO 3, Kirchweg 13, Müs 55 / 43 dB(A) WA* 

IO 4, Am Rasen 8, Müs 55 / 40 dB(A) WA 

IO 5, Am Kalkwerk 3, Großenlüder 65 / 50 dB(A) GE 

IO 6, Am Weizenacker 18, Uffhausen 55 / 43 dB(A) WA* 
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WA* - Der Immissionsrichtwert im Nachtzeitraum wird aufgrund der Regelung für 
Gemengelagen (6.7 TA Lärm) auf 43 dB(A) erhöht. 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 

b) Das Anlagenkataster für den Gesamtbetrieb ist bis zum 31.12.2022 fertig zu 
stellen. Die Berechnung der Beurteilungspegel (Lr) für die maßgeblichen 
Immissionsorte der Gesamtanlage, ist bis zum 01.02.2023 der 
Überwachungsbehörde, dem Regierungspräsidium Kassel, Abteilung 
Umweltschutz/Dez. 33.2, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, vorzulegen. 

 
c) Der anlagenbezogene An- und Abfahrtverkehr ist ab dem Abzweig von der 

Straße „Auf der Strick“ in die „Georg-Otterbein-Straße“, der zu beurteilenden 
Anlage zuzurechnen. 
 

d) Die Berechnung der Beurteilungspegel ist nach dem Prognoseverfahren 
„Detaillierte Prognose“ durchzuführen und die Eingangsparameter sind vorab 
mit der Überwachungsbehörde, dem Regierungspräsidium Kassel, Abteilung 
Umweltschutz/Dez. 33.2, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, 
abzustimmen. 

 
 
Immissionsschutz – Lärmmessung und Überwachung 
 

a) Spätestens 12 Monate nach der Inbetriebnahme der geänderten Anlage muss 
durch eine nach § 29 b BImSchG zugelassene Messstelle überprüft werden, 
ob die festgelegten Immissionsbegrenzungen eingehalten werden. 
 

b) Die Beauftragung einer geeigneten Messstelle ist spätestens 3 Monate nach 
der Inbetriebnahme der geänderten Anlage, durch Vorlage einer Kopie der 
Beauftragung, nachzuweisen. 

 
c) Die Schallpegelmessungen sind vorab mit dem Regierungspräsidium Kassel, 

Dezernat 33.2 – Immissionsschutz und Energiewirtschaft –, in Form eines 
qualifizierten Messplanes abzustimmen. 
 

d) Über das Ergebnis der Abnahmemessung (Immissionsmessung) ist ein 
Messbericht zu erstellen und nach Ablauf von spätestens sechs Wochen dem 
Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 33.2 – Immissionsschutz und 
Energiewirtschaft –, digital (als pdf-Datei) und in einfacher Ausfertigung in 
Papierform vorzulegen. Ein Antrag auf eine Fristverlängerung zur Abgabe des 
Messberichtes ist möglich. 

 
e) Für den Fall, dass die Immissionsbegrenzungen nicht eingehalten werden, sind 

durch die Betreiberin unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Wochen, 
Abhilfemaßnahmen einzuleiten. Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 
33.2 – Immissionsschutz und Energiewirtschaft – ist über die Nichteinhaltung 
der Immissionsbegrenzung unverzüglich zu informieren. Mit dem Dezernat 
33.2 sind die beabsichtigten Abhilfemaßnahmen abzustimmen. Eine 
Nachmessung ist gemäß den zuvor genannten Kriterien in Auftrag zu geben. 
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Hinweise: 
 
Als Gesamtbetrieb i.S.d. Nebenbestimmung a) bis c) gelten kumulativ der 
Steinbruch, die Brech- und Klassieranlage, die Anlage zur Herstellung von 
Zementklinker oder Zement, die Anlage zum Brennen von Kalkstein und die am 
Standort betriebenen, eigenständig nach dem BImSchG nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen der Vorhabenträgerin. 
 
Für die Immissionsorte IO 1 bis IO 3 und IO 6 wird das Vorliegen einer Gemengelage 
gemäß Nummer 6.7 TA Lärm festgestellt. Abweichend von Nummer 6.1 TA Lärm gilt 
hier ein Immissionsrichtwert für die Nacht von 43 dB(A). IO 4 liegt nicht am Rand 
zum Außenbereich und daher wird der aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan 
resultierende Immissionsrichtwert herangezogen. 
 
Als IO 6 in Uffhausen wurde der dem Werk am nächsten liegende Ort einer 
Wohnnutzung gewählt. IO 6 liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Im 
Feldchen / Weizenäcker“ mit der Gebietsausweisung allgemeines Wohngebiet. 
 
 
Begründung 
 
Allgemein 
 
Die Auflage dient zur besseren Überwachung des Anlagenbetriebes, konkretisiert die 
Auskunftspflicht nach § 52 BImSchG und ist zur Berechnung der variablen Fristen 
notwendig. 
 
 
Immissionsschutz – Schutz vor Lärm 
 
Die von der Anlage hervorgerufenen Schallimmissionen sind nach Art, Ausmaß und 
Dauer nicht geeignet, Gefahren - einschließlich Gesundheitsgefahren -, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft hervorzurufen. Ein entsprechender Nachweis wurde im Herbst 2020 
geführt. Die hinzukommenden Anlagenteile erhöhen die Lärmimmissionswerte nicht 
relevant. Als genehmigungsbedürftige Anlage muss Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche getroffen werden. Die Erstellung des 
Lärmkatasters in Verbindung mit der Ausbreitungsrechnung stellt dies sicher. 
Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung ist es unverhältnismäßig mit der 
Genehmigung zu warten bis das Kataster fertiggestellt ist. Es wird unter b) ein 
Zeitpunkt festgelegt, bis wann der Nachweis zu erbringen ist. 
 
Die Nebenbestimmung unter a) schreibt die Immissionsrichtwerte in der 
Nachbarschaft fest. Für die IO 1 bis IO 3 existieren keine Bebauungspläne. Die 
Einstufung der Schutzwürdigkeit erfolgt nach der tatsächlichen Bebauung. Für die  
IO 4 bis IO 6 existieren rechtsgültige Bebauungspläne.  
 
Die Nebenbestimmung unter b) schreibt die Vorlage des Lärmkatasters und der 
damit verbundenen Ausbreitungsrechnung für die maßgeblichen Immissionsorte fest. 
Die Erstellung eines Lärmkatasters wurde seitens der Antragstellerin schon in 
Auftrag gegeben und es wird aktuell an dem Kataster gearbeitet. Die vorgegebenen 
Fristen sind ausreichend um den entsprechenden Nachweis für die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte zu erbringen. 
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Die Nebenbestimmung unter c) konkretisiert die Berücksichtigung der 
Verkehrsgeräusche. Die Zufahrt zum Werksgelände wird ab der Kreuzung „An der 
Strick“ / „Georg-Otterbein-Straße“ fast ausschließlich durch Fahrzeuge genutzt, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage stehen. Die Fahrzeuggeräusche 
sind, ab der Kreuzung „An der Strick“ / „Georg-Otterbein-Straße“, der zu 
beurteilenden Anlage hinzuzurechnen. Die Beurteilungspegel sind nach 7.4 TA Lärm 
zu berechnen und der Anlage hinzuzurechnen. 
 
Die Nebenbestimmung unter d) schreibt das Prognoseverfahren fest und die 
Abstimmung der Eingangsparameter für die Berechnung, um ein Worst-Case-
Szenario in der Berechnung abzubilden.  
 
 
Immissionsschutz – Lärmmessung und Überwachung 
 
Die Nebenbestimmungen a) bis e) sind erforderlich, damit die Behörde sicherstellen 
kann, dass die an den Betreiber gestellten Vorgaben tatsächlich eingehalten werden. 
Die Abstimmung von Messungen und die Beachtung technischer und 
organisatorischer Regeln sind unverzichtbarer Standard. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Meuser 
 
13.07.2022 



Regierungspräsidium Kassel 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 
Per E-Mail 
 
Dezernat 33.2 
 
Im Hause 
 

Geschäftszeichen RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/162 
Dokument-Nr. 2022/900639 
Bearbeiter Michael Augustin 
Durchwahl 0561 106-2876 
Fax 0611 327640942 
E-Mail Michael.Augustin@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 
Ihre Nachricht 07.06.2022, 23.06.2022 

Datum 01.07.2022 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  

Antragsteller: Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co.KG, 36137 Großen-

lüder 

Anlage:  Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 

Projekt: Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, 

Einsatz von Hüttensand u. Hüttensandmehl u.a. 

Antrag vom: 14.03.2022, hier eingegangen am 16.03.2022 

 

Abschließende immissionsschutzrechtliche Stellungnahme (Luftreinhaltung) 

 

Der immissionsschutzrechtliche Bereich -Lärm-, -Störfallverordnung- ist nicht Gegen-

stand dieser Stellungnahme. 

Entsprechend den Antragsunterlagen vom umfasst das Projekt der Zement- und Kalk-

werke Otterbein GmbH & Co.KG im wesentlichen folgende Änderungen: 

 Bau eines neuen Heißgasfilters mit nachgeschalteter SCR-Anlage zur Stickstof-

foxidreduktion, 

 Installation einer Anlage zur Kreislaufentlastung für Chloride und Schwefel  

 Erhöhung der Ersatzbrennstoffrate von 60 auf 100 % der Feuerungswärmeleis-

tung 

 Verzicht auf ölverunreinigte Bleicherde und Flugasche. Neuer Brennstoff Holz-

späne 
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 Anpassung der Maximalwerte für die Spurenelemente Nickel und Blei bei Tiermehl 

 Erhöhung des genehmigten Einsatzes von Eisenoxid-Träger als Rohmaterialstoff 

von 3.500 t/a auf bis zu 6.000 t/a 

 Erhöhung des Einsatzes von Hüttensand und Hüttensandmehl zur Herstellung von 

hüttensandhaltigem Zement von 15.000 t/a auf bis zu 25.000 t/a (Trocknung von 

ca. 10.000 t/a mit der TrTr) 

Eine Erhöhung der bisher genehmigten Produktionsleistung von 650 t Zementklinker/ 

Tag ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 

 

 

1. Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Bei Errichtung und Betrieb der Anlage in der in den Antragsunterlagen beschriebenen 

geänderten Form und bei Aufnahme der im Folgenden genannten Nebenbestimmungen 

in den Genehmigungsbescheid und deren Umsetzung ist weiterhin von einem ausrei-

chenden Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auszugehen. 

 

2. Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

Gegen die geplanten Änderungen bestehen bei Aufnahme der im Folgenden genannten 

Nebenbestimmungen keine Bedenken. 

 

2.1 Luftreinhaltung 

Zur besseren Übersicht schlage ich vor, alle bisherigen immissionsschutzrechtlichen Ne-

benbestimmungen aufzuheben und wie nachfolgend neu festzusetzen: 

Hinweis: 

Die Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement unterliegt vollumfänglich den 

Regelungen der 17. BImSchV. Es wurde daher darauf verzichtet, die Anforderungen der 

Verordnung ganz oder tlw. zu zitieren. Die Regelungen betreffen daher nur die in der 17. 

BImSchV vorgesehenen Ausnahmen/Konkretisierungen und den sich aus anderen Be-

reichen z.B. TA Luft ergebenen Anforderungen. 
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1.  

1.1.  

Der Abgasvolumenstrom der Drehrohrofenanlage wird auf max. 68.000 m³/h (i. N. tr. bez. 

auf 10 Vol.-% O2) begrenzt. 

 

1.2.   

Die luftverunreinigenden Emissionen im abgeführten Abgas der Drehrohrofenanlage 

(Emissionsquelle ZQ1) dürfen die nachfolgenden Emissionsbegrenzung nicht über-

schreiten: 

a) Kohlenmonoxid          

Sämtliche Tagesmittelwerte:      3000 mg/m3 

Sämtliche Halbstundenmittelwerte:     4500 mg/m3 

 

Diese Emissionsbegrenzung stellt eine Ausnahme nach der 17. BImSchV aufgrund der 

Zusammensetzung der natürlichen Rohstoffe dar. 

 

1.3.  

Bei Ausfall der HGF-SCR Anlage ist unverzüglich die vorhandene SNCR Plus Anlage in 

Betrieb zu nehmen. 

 

1.4.  

Beim Betrieb der SNCR Plus Anlage dürfen die luftverunreinigenden Emissionen im ab-

geführten Abgas der Drehrohrofenanlage (Emissionsquelle ZQ1) die folgenden 

Emissionsbegrenzungen für Stickstoffoxide und Ammoniak nicht überschreiten: 

 

a) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid 

 Sämtliche Tagesmittelwerte:      0,35 g/m3 

b) Ammoniak          

Sämtliche Tagesmittelwerte:      50 mg/m3 
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Die Anlage darf zu diesen Bedingungen maximal 5% der jährlichen Ofenlaufzeit weiter-

betrieben werden. 

Diese Regelung ist eine Ausnahme gem. § 24 Abs. 1 der 17. BImSchV in Verbindung mit 

dem Umlaufbeschluss des Ausschusses Anlagenbezogener Immissionsschutz/ Störfall-

vorsorge (AISV) - Eckpunkte zur Umsetzung der novellierten 17. BImSchV in der 

Zementindustrie - und der TA Luft. 

 

1.5.  

Für die Emissionen an Benzol im abgeführten Abgas der Drehrohrofenanlage ist die Mas-

senkonzentration 0,5 mg/m³ anzustreben. Die Massenkonzentration von 3 mg/m³ darf 

nicht überschritten werden. Die Möglichkeiten, die Emissionen durch feuerungstechni-

sche und andere dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen weiter zu 

vermindern, sind auszuschöpfen. 

 

1.6.  

Die in den gefassten Abgasen der Nebenquellen des Zementwerkes enthaltenen staub-

förmigen Emissionen dürfen die Massenkonzentration 10 mg/m³ nicht überschreiten.  

Die Filteranlagen der Nebenquellen sind entsprechend der Vorgaben des Filterherstel-

lers, durch entsprechend ausgebildetes Personal regelmäßig, mindestens jedoch jährlich 

zu warten. 

Erforderliche Reparaturen sind umgehend vorzunehmen. Beschädigte Tuchfiltereinsätze 

sind umgehend durch neue Tuchfiltereinsätze zu ersetzen. 

Die Wartungs- und Reparaturarbeiten sind im Betriebsbuch der Anlage zu dokumentie-

ren. 

 

1.7.  

Die beim Betrieb des Zementwerkes auftretenden Störungen, die erhöhte Luftverunreini-

gungen verursachen, sind unter Angabe: 

 der Emissionsquelle (Austrittsstelle der Emissionen), 

 der Art, 

 der Ursache, 
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 des Zeitpunktes, 

 der Dauer der Störung 

sowie unter Angabe der in Verbindung damit aufgetretenen Emissionen (nach Art und 

Menge - ggf. unter Zugrundelegung einer Abschätzung) im betrieblichen Umweltmana-

gementsystem oder weiteren betrieblichen Aufzeichnungen (z.B. 

Instandhaltungssystem) zu registrieren. Zusätzlich sind die ergriffenen Maßnahmen zur 

Beseitigung und künftigen Verhinderung der jeweiligen Störung zu dokumentieren. 

 

Über emissionsrelevante Störungen, Schadensfälle mit Außenwirkung sowie jede be-

deutsame Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Zementwerkes ist die 

zuständige Behörde unverzüglich telefonisch und/oder E-Mail in Kenntnis zu setzen. 

 

1.8.  

Bei Ausfall der gesamten Schlaufilteranlage (Emissionsquelle ZQ1) ist die Anlage sofort 

ordnungsgemäß abzufahren. Ein Weiterbetrieb entsprechend § 21 (4) 17.BImSchV wird 

nicht zugelassen. 

 

1.9.  

Entsprechend § 16 (6) 17. BImSchV wird der periodischen Messung im abgeführten Ab-

gas der Drehrohrofenanlage von Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff zugestimmt. 

 

1.10.  

Spätestens mit Betrieb der Anlage in der geänderten Form ist durch die Betreiberin ein 

aktuelles Mess- und Überwachungsprogramm (sog. MÜP) unter Berücksichtigung der 

Anforderungen der 17. BImSchV und in Anlehnung an Ziffer 5.3 der TA Luft und der ein-

schlägigen BMU-Richtlinien aufzustellen. 

Einzelheiten sind mit der immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde abzustim-

men. 
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Begründung: 

 

Umweltschutzanforderungen 

Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und  

der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheb-

lichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beläs-

tigungen nötig sind, sind insbesondere 

 die siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bunds-Immissionsschutzgeset-

zes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen -17. 

BImSchV) vom 06.07.2021 und  

 die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 18.08.2021 

zu berücksichtigen. 

Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 

Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen und ist im 

Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 3.1a) genannt – vgl. auch Kennung „E“ in Spalte „d“ 

des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage und der 

Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nachstehenden BVT-

Merkblattes (Best verfügbare Techniken) und insbesondere die zugehörigen von der EU 

im Rahmen von Durchführungsbeschlüssen der Kommission veröffentlichten Schlussfol-

gerungen zu beachten: 

BVT-Merkblatt für die Herstellung von Zement-, Kalk- und Magnesiumoxidindustrie mit 

Schlussfolgerungen. 

 

Durch die geplante Modernisierung der Abgasreinigung, des erhöhten Brennstoffeinsat-

zes sowie des veränderten Brennstoffportfolio stehen die Auswirkungen auf den Luftpfad 

im Vordergrund. 

 

Die Auswirkungen über den Luftpfad auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen biolo-

gische Vielfalt, Fläche und Boden sowie Luft und Klima wurden in den vorgelegten 

Antragsunterlagen ausführlich betrachtet. 
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Notwendigkeit von Vorbelastungsmessungen 

Immissionskenngrößen kennzeichnen die Höhe der Belastung durch einen luftverunrei-

nigenden Stoff. 

Entsprechend Nummer 4.1 TA Luft soll die Ermittlung von Immissionskenngrößen - Maß-

stab für die Einhaltung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. Nummer 4 der TA Luft - für 

Schadstoffe, für die Immissionswerte in den Nummern 4.2 bis 4.5 TA Luft festgelegt sind 

a. wegen geringer Emissionsmassenströme (vgl. Nummer 4.6.1.1 TA Luft), 

b. wegen einer geringen Vorbelastung (vgl. Nummer 4.6.2.1 TA Luft) oder 

c. wegen einer irrelevanten Gesamtzusatzbelastung 

entfallen.  

In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

durch die Anlage nicht hervorgerufen werden können, es sei denn, trotz geringer Mas-

senströme nach Buchstabe a oder geringer Vorbelastung nach Buchstabe b liegen 

hinreichende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach Nummer 4.8 vor. 

Bei Schadstoffen, für die Immissionswerte nicht festgelegt sind, sind weitere Ermittlungen 

nur geboten, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 4.8 TA Luft vorliegen. 

 

a) Emissionsmassenströme 

Für die vorzunehmende Prüfung war auf die Schadstoffe abzustellen, für die sowohl 

Emissionsbegrenzungen festgelegt sind - relevante Schadstoffemissionen bei einer An-

lage dieses Typs - als auch die in der Nummer 4.6.1.1 -Tabelle 7- TA Luft festgelegten 

Bagatellmassenströme überschritten werden. 

In Tabelle 6-3 des Technischen Berichts A-2020/2379-V3 der VDZ Technology gGmbH 

vom 22.06.2022 wurden die maximale Emissionsmassenströme der Gesamtanlage bei 

maximalem Abgasvolumenstrom sowie Grenzwertausschöpfung (mit Aufteilung der 

Summengrenzwerte für Schwermetalle entsprechend Tabelle 6-10 des Technischen Be-

richts) den Bagatellmassenströmen gegenübergestellt. 
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Im vorliegenden Fall werde die Bagatellmassenströme der Schadstoffe 

- Benzol, 

- Fluorwasserstoff und gasförmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben 

als F, 

- Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Hg, 

- Gesamtstaub, Partikel (PM10), Partikel (PM2,5) ohne Berücksichtigung der 

 Staubinhaltsstoffe der Nebenquellen, 

- Thallium und seine Verbindungen, angegeben als Tl. 

- Dioxine und dioxinähnliche Substanzen, angegeben als Summenwert 

überschritten. 

Für diese Schadstoffe ist eine Ausbreitungsrechnung erforderlich. 

Darüber hinaus wurden jedoch in der Ausbreitungsrechnung alle Schadstoffe (auch bei 

denen die Bagatellmassenströme nicht überschritten wurden) in die vorgelegte Immissi-

onsprognose mit einbezogen. 

 

b)  Geringe Vorbelastung 

Die Ermittlung der Vorbelastung durch gesonderte Messungen ist nach Nr. 4.6.2.1 der 

TA Luft mit Zustimmung der zuständigen Behörde nicht erforderlich, wenn nach Auswer-

tung der Ergebnisse von Messstationen aus den Immissionsmessnetzen der Länder und 

nach Abschätzung oder Ermittlung der Zusatzbelastung oder auf Grund sonstiger Er-

kenntnisse festgestellt wird, dass die Immissionswerte für den jeweiligen Schadstoff am 

Ort der höchsten Belastung eingehalten sein werden. 

Ferner ist die Ermittlung nicht erforderlich, wenn auf Grund sonstigen Vorwissens, z.B. 

älteren Messungen, Messungen aus vergleichbaren Gebieten, Ergebnissen orientieren-

der Messungen oder Ergebnissen von Ausbreitungsrechnungen festgestellt werden 

kann, dass für den jeweiligen Schadstoff am Ort der höchsten Vorbelastung 

 der Jahresmittelwert weniger als 85 vom Hundert des Konzentrationswertes, 

 der höchste 24-Stunden-Wert weniger als 95 vom Hundert des 24-Stunden-Kon-

zentrationswertes, außer Partikel (PM10) und 

 der höchste 1-Stunden-Wert weniger als 95 von Hundert des 1-Stunden-Konzent-

rationswertes beträgt, 
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 für Partikel (PM10) eine Überschreitungshäufigkeit des 24-Stunden-Konzentrati-

onswertes von 50 μg/m³ Luft als Mittelwert der zurückliegenden drei Jahre mit nicht 

mehr als 15 Überschreitungen pro Jahr verzeichnet wird. 

Am Standort Großenlüder-Müs selbst wurden bislang keine Vorbelastungsmessungen 

durchgeführt. Die nächstgelegenen HLNUG-Messstellen befinden sich in Fulda ca. 13 

km vom Standort entfernt (Station „Petersberger Straße“, Station „Zentral“) und an der 

Burg Herzberg ca. 21 km vom Standort entfernt. 

Die Tabellen 6-4 bis 6-7 des Technischen Berichts zeigen eine Zusammenstellung der in 

den Jahren 2017-2020 gemessenen Jahresmittelwerte und eine Abschätzung der Vor-

belastung. Die Ermittlung der Vorbelastung ist aus Sicht des HLNUG nachvollziehbar 

beschrieben und sachgerecht. Im Ergebnis können die Werte als konservativ betrachtet 

werden. 

Aus diesen Tabelle wird ersichtlich, dass für die Komponenten, für die Immissionsmess-

werte bzw. abgeleitete Vorbelastungswerte vorliegen keine Anhaltspunkte für eine 

Überschreitung der Immissions- und Depositionswerte vorliegen und auf eine Ermittlung 

der Vorbelastung verzichtet werden kann. 

 

c) Irrelevante Zusatzbelastung 

Von einer Ermittlung der Vorbelastung ist ebenfalls abzusehen, wenn die durch das be-

antragte Vorhaben voraussichtlich hervorgerufene Gesamtzusatzbelastung irrelevant ist. 

Eine irrelevante Gesamtzusatzbelastung nach TA Luft liegt dann vor, wenn diese in Be-

zug auf Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und auf 

Staubniederschlag drei Prozent des Immissionswertes nicht überschreitet, die Gesamt-

zusatzbelastung in Bezug auf Immissionswerte zum Schutz der Vegetation und von 

Ökosystemen 10 Prozent des jeweiligen Immissionswertes und in Bezug auf Immissions-

werte für Schadstoffdepositionen 5 Prozent des jeweiligen Immissionswertes nicht 

überschreitet. 

Bei Überschreitung der Irrelevanz ist zu prüfen, ob die Gesamtbelastung (Vorbelastung 

+ Zusatzbelastung) die festgelegten Immissionswerte zum Schutz des Menschen, zum 

Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen, zum Schutz von Öko-

systemen und der Vegetation sowie für Schadstoffdepositionen unterschreitet. 
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Entsprechend den Tabellen 2-9 und 2-10 des Technischen Berichts wurde das repräsen-

tative Rohstoffmengengerüst und das Brennstoffmengengerüst im heutigen IST-Zustand 

(55% Ersatzbrennstoffrate) und dem PLAN-Zustand mit bis zu 8 Szenarien (von 80%-

100% Ersatzbrennstoffrate) ermittelt. Mit Hilfe der mittleren Spurenelementgehalte der 

eingesetzten Rohstoffe (Tabelle 2-11 des Technischen Berichts) und den mittleren/ ma-

ximalen Spurenelementgehalten der eingesetzten Brennstoffe (Tabelle 2-12 des 

Technischen Berichts), den Transferfaktoren (Tabelle 5-1 des Technischen Berichts) 

wurden in Tabelle 5-2 des Technischen Bericht die Ergebnisse der Emissionsprognose 

(Stoffflussanalyse) für Spurenelemente im Ist- und Planzustand den Grenzwerten und 

den Emissionsmessungen gegenübergestellt. 

Die Betrachtungen zeigen, dass die geplanten Änderungen keinen wesentlichen Einfluss 

auf das Emissionsniveau im Reingas der Anlage haben. 

 

Für die Ausbreitungsrechnung wurde ein ganzjähriger Betrieb bei Volllast angenommen. 

Die sich daraus ergebene maximalen Emissionsmassenströme wurden für die Schwer-

metalle/Spurenelemente entsprechend dem Kap. 5.2 des Technischen Berichts aufgeteilt 

und ergeben dann die Eingangswerte für die Immissionsprognose (Tabelle 6-12 des 

Technischen Berichts).  

 

Zusammenfassend wurden alle wesentlichen Eingangsparameter wie z.B. die Grenz-

werte, die maximalen Emissionsmassenströme, die Stoffflussanlayse, die 

Betriebsabläufe und Betriebszeiten durch die Behörde geprüft und sind plausibel und 

nachvollziehbar. 

 

Die Immissionsprognose wurde mit dem Ausbreitungsmodell AUSTAL mit der Qualitäts-

stufe qs = 4 durchgeführt. Auf Grund der stark gegliederten Topografie bzw. der 

Geländesteigungen (tlw. größer 1:5) können unter entsprechenden Bedingungen Kaltluft-

strömungen entstehen. Da die TA Luft die die Anwendbarkeit eines diagnostischen 

Windfeldmodells bei Steigungen des Geländes von mehr als 1:5 einschränkt, wurden die 

Windfelder wurden mit dem prognostischen Modell METRAS-PCL berechnet und in einer 

Windfeldbibliothek mit Berücksichtigung von Kaltluftströmungen so aufbereitete, dass sie 
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als Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnung mit AUSTAL verwendet werden können 

(iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG, 20-10-03-S, 09.12.2021). 

Die meteorologischen Daten wurden von der Station Hoherodskopf/Vogelsberg übertra-

gen. Eine qualifizierte Übertragbarkeitsprüfung (QPR) ist in den Antragsunterlagen 

enthalten. Als repräsentatives Jahr wurde das Jahr 2020 angegeben (IfU GmbH, 

DPR.20210416-01, 28.06.2021) 

Neben der trockenen Deposition ist nach neuer TA Luft auch die nasse Deposition zu 

berücksichtigen. Voraussetzung dafür ist ein meteorologischer Datensatz, der Informati-

onen zur Niederschlagsintensität enthält.  

Abweichend von den Anforderungen der Ziffer 9.1 Absatz 3 konnte bei der Ausbreitungs-

rechnung mit nasser Deposition nicht auf Niederschlagsdaten des Umweltbundesamtes 

zurückgegriffen, da es im Zeitraum keine repräsentative Wind- und Ausbreitungsklassen-

Zeitreihen gibt (die Niederschlagsdaten bis einschließlich 2022 sollen erst bis voraus-

sichtlich Ende 2024 zur Verfügung gestellt werden). 

Um dennoch die Vorgaben der TA Luft zu erfüllen und um eine Vergleichbarkeit mit den 

älteren UBA Daten zu erreichen, wurde die gesamte Niederschlagsmenge 2020 der Sta-

tion Hoherodskopf/Vogelsberg (912 mm) auf das langjährige Mittel der letzten 10 Jahre 

normiert (954,3 mm). 

Damit weist die bereitgestellte Jahreszeitreihe in Summe die gleiche Niederschlags-

menge wie der langfristige Durchschnitt über 10 Jahre auf und dennoch können die 

stündlichen Niederschlagsdaten in der Ausbreitungsrechnung angesetzt werden. 

 

Schutz der menschlichen Gesundheit - Langzeitbetrachtung 

In der Tabelle 6-16 des Technischen Berichts sind die berechneten maximalen Immissi-

onsbeiträge im Rechengebiet den in der TA Luft und der 39. BImSchV festgelegten 

Immissionswerten gegenübergestellt. Darüber hinaus sind für diejenigen Komponenten 

und Verbindungen der Stoffliste, für die in der TA Luft bzw. 39. BImSchV keine Immissi-

onswerte angegeben sind, vergleichbare anerkannte Schutzstandards berücksichtigt. 

Für Schwermetalle ist darüber hinaus dargestellt, wie sich die Immissionssituation dar-

stellt, wenn die prognostizierten Emissionen gemäß Tabelle 6-12 des Technischen 

Berichts zugrunde gelegt werden (= Vollausschöpfung des Summengrenzwertes). 
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Die Ergebnisse der Immissionsprognosen zeigen, dass der Immissionsbeitrag des 

Hauptkamins für alle Komponenten bei der derzeitigen Situation und bei der zukünftigen 

Situation irrelevant ist (< 3 % des Schutzstandards). 

Durch das Vorhaben werden die Immissionsbeiträge des Hauptkamins zum Teil verrin-

gert bzw. verbleiben auf gleichem Niveau. 

 

Bei Betrachtung der Staubnebenquellen wird jedoch deutlich, dass für Schwebstaub (PM 

10 und PM 2,5) die Irrelevanzgrenze auch außerhalb des Zementwerkes überschritten 

wird (Tabelle 6-16 des Technischen Berichts offensichtlicher Schreibfehler in den Fuß-

noten zum Immissionsbeitrag IJZ PLAN bei PM10 und PM2,5). 

Um zu prüfen, ob die Schutzstandards der TA Luft bzw. 39 BImSchV dennoch eingehal-

ten sind, wurde die Gesamtbelastung ermittelt. Dabei wurden zunächst die 

Vorbelastungswerte gemäß Tabelle 6-4 des Technischen Berichts herangezogen, die der 

großräumigen Hintergrundbelastung entsprechen. Die nicht bekannte Vorbelastung 

durch den aktuellen Betrieb des Kalkwerks und des Steinbruchs wurde in Abstimmung 

mit der Behörde konservativ mit einem flächendeckenden Immissionsbeitrag von je 2 

μg/m³ (PM10) und je 1,6 μg/m³ (PM2,5) festgelegt. 

Die Ermittlung der Gesamtbelastung wurde in Tabelle 6-17 des Technischen Berichts 

dargestellt und zeigt deutlich, dass die Gesamtbelastung für PM10 den Immissionswert 

von 40 μg/m³ in den Wohngebieten (beurteilungsrelevante Immissionsorte, Auf dem Wall-

weg und Stockhäuser Str.) mit 26 μg/m³ sicher unterschreitet. Auch die Gesamtbelastung 

unmittelbar an der Werksgrenze liegt mit 33 μg/m³ sicher unter dem Immissionswert. Die 

Gesamtbelastung für PM2,5 beträgt außerhalb des Werksgeländes knapp 22 μg/m³ und 

in den Wohngebieten (beurtei-lungsrelevante Immissionsorte) knapp 19 μg/m³. Beide 

Werte unterschreiten ebenfalls sicher den zulässigen Immissionswert von 25 μg/m³. 

 

Schutz der menschlichen Gesundheit – Kurzzeitbetrachtung 

Neben den Immissions-Jahreswerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind in 

der Nr. 4.2.1 der TA Luft zusätzlich Tages- und Stundenmittelwerte für die Komponenten 

Schwebstaub (PM10), SO2 und NO2 festgelegt.  
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Der Immissionsbeitrag des Hauptkamins unterschreitet deutlich die Kurzzeitwerte in allen 

betrachteten Szenarien. 

In der Fußnote 1 zu Tabelle 1 der TA Luft Nr. 4.2.1 steht in Bezug auf PM10 folgendes: 

"Der Tagesmittelwert von 50 µg/m³ gilt als eingehalten, sofern der Jahresmittelwert von 

28 µg/m³ nicht überschritten wird. Bei Einhaltung eines Jahresmittelwertes auf 28 µg/m³ 

entfällt eine Beurteilung des Tagesmittelwertes, was zu einer Entlastung der Behörden 

führt." Diese Festlegung beruht auf Auswertungen von Messprogrammen der Länder und 

des UBA.  

Entsprechend werden bei Betrachtung der Gesamtanlage (Staubnebenquellen und 

Hauptkamin) einschl. eines zusätzlichen Immissionsbeitrages von 4 µg/m³ durch den Be-

trieb Kalkwerk und Steinbruch die Kurzzeitwerte ebenfalls eingehalten. 

 

Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubnieder-

schlag 

Die durch die staubförmigen Emissionen des Hauptkamins hervorgerufene Staubdeposi-

tionszusatzbelastung beträgt in Ist- und Planzustand jeweils 2,3 mg/(m²*d) und ist damit 

als irrelevant zu bewerten. 

Der Depositionsbeitrag der im Planzustand durch die staubförmigen Emissionen des 

Hauptkamins und der Staubnebenquellen hervorgerufen wird, beträgt außerhalb des 

Werksgeländes 5,5 mg/(m²*d) und in den Wohngebieten 0,77 mg/(m²*d). Beide Werte 

unterschreiten ebenfalls die Irrelevanzschwelle der TA Luft von 10,5 mg/(m²*d). 

Die Ermittlung der Gesamtbelastung ist somit nicht erforderlich. 

 

Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere der Vegetation und von Ökosystemen 

In Tabelle 6-19 des Technischen Berichts sind die Immissionsbeiträge im Ist- und Plan-

zustand für die Komponenten Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Fluorwasserstoff 

dargestellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Werte für die irrelevante Zusatzbelastung zum Schutz 

vor erheblichen Nachteilen (Nr. 4.4 TA Luft) durch die maximalen Immissionsbeiträge der 

Drehrohrofenanlage deutlich unterschritten werden. 
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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffdeposition 

Entsprechend Nr. 4.5.1 TA Luft ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

die Deposition luftverunreinigender Stoffe, einschließlich der Schutz vor schädlichen Bo-

denveränderungen sichergestellt, soweit 

a. die nach Nummer 4.7 TA Luft ermittelte Gesamtbelastung an keinem Beurteilungs-

punkt die in Tabelle 6 TA Luft bezeichneten Immissionswerte überschreitet und 

b. keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür bestehen, dass an einem Beurteilungspunkt 

die maßgebenden Prüf- und Maßnahmenwerte der Bundes Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung, in der jeweils geltenden Fassung, aufgrund von Luftverunreinigungen 

überschritten sind. 

In Tabelle 6-20 des Technischen Berichts werden die Immissionsbeiträge den jeweiligen 

Schutzstandards gegenübergestellt.  

Für alle Komponenten ergeben sich im Wesentlichen auf Grund der Berücksichtigung der 

nassen Deposition hohe maximale Depositionsbeiträge, die aber ausschließlich in unmit-

telbarer Nähe zum Kamin auftreten und nur wenige Rechengitter betreffen (AUSTAL 

überschätzt die quellnahe Deposition). 

Die Immissionsprognose zeigt, dass der Immissionsbeitrag für die Komponenten Arsen, 

Blei, Cadmium, Nickel und PCDD/F sowohl im Ist- als auch im Planzustand außerhalb 

des Werksgeländes und insbesondere in den umliegenden Wohngebieten als irrelevant 

anzusehen ist.  

Für Quecksilber und Thallium überschreitet der jeweils maximale Immissionsbeitrag so-

wohl im Ist- als auch in Planzustand die 5 %-Irrelevanzschwelle außerhalb des 

Werksgeländes. Depositionswerte für Quecksilber und Thallium werden sehr selten er-

hoben. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Abfallmitverbrennung 

in einer vergleichbaren Anlage wurden Quecksilberdepositionen von 0,08 bis 0,55 µg/m² 

x d und Thalliumdepositionen von 0 bis 0,12 µg/m² x d gemessen. Im hier vorliegenden 

Fall kann pessimal abgeschätzt werden, dass auch unter Zugrundelegung dieser Werte 

als Vorbelastung und Addition der maximalen Immissionsbeiträge der Anlage der Immis-

sionswert durch Schadstoffdeposition für Quecksilber und Thallium eingehalten wird. 

Weiterhin zeigt die Prognose, dass in den umliegenden Wohngebieten die Immissions-

beiträge als irrelevant anzusehen sind. 
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Bei allen Immissionssituationen ist zu berücksichtigen, dass durch das geplante Vorha-

ben keine großen neuen Staubnebenquellen hinzukommen (neue 

Schneckenentstaubung der HGF-SCR Anlage mit 600 m³/h) und somit die dargestellten 

Immissionsbeiträge der heutigen Situation entsprechen. 

 

Mindestschornsteinhöhe 

Im vorliegenden Fall wurde die bestehende Schornsteinhöhe gemäß Nr. 5.5.2 der neuen 

TA Luft und auch nach VDI 3781 Blatt 4, insbesondere auf Grund des höheren Wärme-

tauscherturmes (Rezirkulationszone), überprüft. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass der bestehenden 47 m hohen Schornstein ausrei-

chend hoch ist, um einen ungestörten Abtransport mit der freien Luftströmung zu 

gewährleisten und eine ausreichende Verdünnung zu ermöglichen. 

 

Gerüche 

Bei der Lagerung von festen Sekundärbrennstoffen können grundsätzlich Geruchsemis-

sionen auftreten. Allgemein hängt die Möglichkeit der Entstehung geruchsrelevanter 

Stoffe von der Art der gelagerten Stoffe, von gegebenenfalls vorhandenen Verunreini-

gungen, dem Gehalt leichtflüchtiger Verbindungen, den Lagerbedingungen (z. B. 

Temperatur, Feuchte) sowie der Lagerzeit ab. 

Nach den bisherigen Betriebserfahrungen liegen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor, 

dass in Zusammenhang mit dem Betrieb des Zementwerkes bzw. dem Einsatz von Se-

kundärbrennstoffen/der Lagerung relevante Geruchsimmissionen auftreten. 

Durch die Verbrennungsbedingungen beim Klinkerbrennprozess werden potentielle ge-

ruchsträchtige organische Verbindungen zerstört, so dass eine Geruchsbelästigung über 

den Kamin auszuschließen ist. 

 

Auswirkungen auf das Produkt 

Neben den Auswirkungen auf den Luftpfad wurden auch die Auswirkungen des erhöhten 

und veränderten Brennstoffeinsatzes auf den Zementklinker betrachtet. 
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Hierzu wurde eine Stoffflussanalyse für Spurenelemente vorgenommen und mit den ma-

ximal zulässigen Spurenelementgehalte der Schweizer Verordnung über die Vermeidung 

und Entsorgung von Abfällen sowie den Bandbreiten der Gehalte in natürlichen Gestei-

nen (Tabelle 5-4 des Technischen Berichts). 

Es konnte gezeigt werden, dass es zu keinen nachteiligen Auswirkungen aufgrund geän-

derter Spurenelementeinträge (100% Abfalleinsatz) in den Zementklinker kommt. 

Auch für die spätere Nutzungsphase (Zement, Beton, Altbeton) sind keine negativen Aus-

wirkungen auf die Umwelt zu befürchten. 

 

Nebenbestimmungen: 

Allgemein 

Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen zur Vorsorge und zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen ergeben sich aus der 17. BImSchV und der TA Luft. 

Ausnahmen bzw. eine Gestattung weniger strengerer Emissionsbegrenzungen abwei-

chend von den Bandbreiten der BVT-Merkblätter erfolgten nicht. 

 

1.1 

Der Volumenstrom ist ein entscheidender Parameter bei der Ausbreitungsrechnung. Ent-

sprechend war der Volumenstrom separat festzuschreiben. 

 

1.2 

Nach 17. BImSchV sind die Emissionen an CO bei der betroffenen Anlage zu begrenzen 

- 100 mg/m³ als Halbstundenmittelwert und 50 mg/m³ als Tagesmittelwert -, ebenso sind 

die Grenzwerte kontinuierlich durch Messungen zu überwachen. Allerdings lässt die 

17.BImSchV zu, dass hiervon Ausnahmen gemacht werden, wenn die CO Emissionen 

rohstoffbedingt sind und ausgeschlossen werden kann, dass durch die eingesetzten Ab-

fälle zusätzliche Emissionen an CO entstehen.  

Im Gegensatz zu den Kraftwerken, wo die CO Emissionen ein Maß für den Ausbrand 

sind, ist der Klinkerbrennprozess ein Stoffumwandlungsprozess, der aus Gründen der 

Qualität immer mit einem Sauerstoffüberschuss betrieben werden muss. In Verbindung 

mit den Verweilzeiten und Temperaturen ist eine vollständige Verbrennung gewährleistet. 
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Die bisherigen Messungen zeigen, dass es vereinzelt zu Überschreitungen gekommen 

ist, der Jahresmittelwert für Kohlenmonoxid seit 2009 aber unter 1600 mg/m³ liegt. 

Aufgrund der spezifischen Rohmaterialsituation wird sich das Emissionsniveau auch  

Bei einem erweiterten Einsatz von Ersatzbrennstoffen in einer vergleichbaren Größen-

ordnung bewegen. 

 

Diese Emissionsbegrenzung stellt eine Ausnahme nach der 17. BImSchV aufgrund der 

Zusammensetzung der natürlichen Rohstoffe dar. 

 

1.3 und 1.4 

Für den Fall von betriebsbedingten Ausfallzeiten der HGF-SCR-Anlage muss die Abgas-

reinigung mittels der genehmigten und vorhandenen SNCR-PLUS-Technologie erfolgen. 

Die beantragten und festgesetzten Ausfallzeiten und Grenzwerte entsprechend den Vor-

gaben der TA Luft. 

 

1.5 

Dies ist eine Umsetzung der Forderungen der Nr. 5.4.2.3 TA Luft. 

Benzol ist eine einfache aromatische Verbindung und entsteht bei der thermischen Zer-

setzung organischer Bestandteile des Rohmaterials im Vorwärmer. Die bisherigen 

Messungen zeigen, dass im gereinigten Abgas der Drehrohrofenanlage Benzol stets im 

Bereich von < 3 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2) lag (der bisherige Grenzwert liegt bei 

5 mg/m³ (i. N. tr. bez. 10 Vol.-% O2)). Durch die geplante HGF-SCR Anlage ist davon 

auszugehen, dass es zu einer weitergehenden Reduzierung der Benzol-Emissionen 

kommt. 

 

1.6 

Dies ist eine Umsetzung der Forderungen der Nr. 5.4.2.3 TA Luft. 
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1.7 

Im Rahmen der Anlagenüberwachung hat die Behörde sicherzustellen, dass der Betrei-

ber seinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Eine unverzügliche Information der 

Behörde bei relevanten Störungen ist ein Baustein davon. 

 

1.8 

Ein Weiterbetrieb der Anlage darf entsprechend § 21 (4) 17. BImSchV nur erfolgen, wenn 

die Emissionsbegrenzung für Gesamtstaub eine Massenkonzentration von 150 mg/m³ im 

Abgas, gemessen als Halbstundenmittelwert, nicht überschreitet. 

Auf Grund bisheriger Erfahrungen mit Schlauchfilteranlage ist dies bei einem Komplett-

ausfall der Filteranlage (nicht einzelner Schlauchfilter) nicht möglich. Entsprechend war 

der Weitertrieb zu untersagen. 

 

1.9 

Die Auswertung der bisherigen Messungen hat ergeben, dass im Abgas der Anlage, be-

dingt durch die vorherrschende Ofenatmosphäre bzw. den stattfindenden Reaktionen 

keine relevanten HCl- und HF-Emissionen auftreten. 

Entsprechend der 17.BImSchV (§ 11 (6)) kann auf eine kontinuierliche Ermittlung ver-

zichtet werden. 

 

1.10 

Die Messung und Überwachung der Emissionen zur Luftreinhaltung richten sich nach 

den Vorgaben der 17. BImSchV und der TA Luft. 

Auf Grund der Komplexität, der Fortschreibung der 17. BImSchV, der besseren Doku-

mentation der Betreiberpflichten und der Nachvollziehbarkeit auch durch den Betreiber, 

war ein entsprechendes Programm zu fordern.  

 

Im Auftrag 

gez. Augustin 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-
zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Kassel,  1. Juli 2022 

Tel/Fax: 0561 106 4077 / 0611 3276 40922 

E-Mail:   arbeitsschutz@rpks.hessen.de 

 
 
 
Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
 
An das  
Dez. 33.2 
 
 
im Hause 
 
 
 
Az.: RPKS - 33.2-53 e 05 11/1-2018/157 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Antragsteller:       Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co.KG, 36137 

Großenlüder 

Anlage:                 Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 

Projekt:                 Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, 

Einsatz von Hüttensand u. Hüttensandmehl u. a. 

Antrag vom:         14.03.2022, hier eingegangen am 16.03.2022 

 

 
Abschließende Stellungnahme 

 

Gegen o. g. Vorhaben bestehen nach Maßgabe des Antrages und der beigefügten 

Unterlagen in arbeitsschutzrechtlicher Hinsicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Baier 
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Eberhardt, Alexander (RPKS)

Von: Pavelt, Tina (HLNUG)
Gesendet: Dienstag, 26. Juli 2022 12:55
An: Eberhardt, Alexander (RPKS)
Cc: Kummer, Volker (HLNUG); Buchholz, Marcel (HLNUG)
Betreff: BImSchG. Verfahren Zement- und Kalkwerk Otterbein GmbH & Co. KG 

Großenlüder; St HLNUG I4 -Pa

I4 53 c 0201 013/2022-Pa 

 
Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Antragsteller:                    Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG, 36137 Großenlüder 
Anlage:                               Anlage zur Herstellung von Zementklinker und Zement 
Projekt:                               Änderung der Drehofenanlage, Erhöhung Ersatzbrennstoffe, Einsatz von Hüttensand u. 
Hüttensandmehl u.a. 
Antrag vom:                      14.03.2022, eingegangen RP am 16.03.2022 
 
Sehr geehrter Herr Eberhardt,  
 
per E-Mail habe ich Ihnen am 30.06.2022 die Vollständigkeit im o.g. Verfahren bestätigt. Hiermit erhalten Sie meine 
abschließende Stellungnahme. 
 
Die Antragstellerin plant umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an der Drehofenanlage zur Herstellung von 
Zementklinker. Im Fokus der Maßnahmen stehen im Wesentlichen die Errichtung und der Betrieb einer innovativen 
HGF-SCR-Anlage zur prozessintegrierten Staubabscheidung im Heißgasbereich und zur katalytischen Abgasreinigung 
von Stickstoffoxiden. Zudem soll als Ersatzbrennstoff die Höhe der EBS-Rate von 60% auf bis zu 100% der FWL 
angepasst werden. 
 
Die Unterlagen zur Lufthygiene finden sich im Kapitel 8 und Kapitel 20, wobei der Technische Bericht (A-2020/2379-
V3) zur UVP-Vorprüfung die Emissionen sowie die Überprüfung der Schornsteinhöhe und die Immissionssituation 
beinhaltet. 
 
Ich gehe davon, dass die Emissionsansätze in Ihrer Zuständigkeit geprüft wurden. Änderungen sind mir nicht 
bekannt.  
Betrachtet werden die Stoffe Geruch, NOx, NH3, SO2 und Staub sowie Staubinhaltsstoffe. Die 
Emissionsmassenströme für Arsen, Benzo(a)pyren, Blei, Cadmium, Nickel, Schwefeloxide, Stickstoffoxide (im 
Planzustand) sowie Tetrachlorethen sind gemäß Nr. 4.6.1.1. Tabelle 7 TA Luft 2021 bagatellhaft. Demnach sind die 
Immissions-Kenngrößen für die Komponenten Benzol, Flurwasserstoff und gasförmige anorganische 
Fluorverbindungen, Quecksilber, Stickstoffoxide NO2, Thallium und seine Verbindungen sowie Dioxine und ähnliche 
Verbindungen, Staub sowie Staubniederschlag zu berechnen. 
 
Zur Ermittlung und Bewertung von Gerüchen liegen laut VDI 3886 Blatt 1 keine Anhaltspunkte vor, da der Transport, 
die Anlieferung und die Lagerung der alternativen Brennstoffe in geschlossenen Systemen erfolgt. Aufgrund des 
Verbrennungsprozesses werden organische Verbindungen zerstört. Das verbleibende Abgas wird über einen 47 m 
hohen Kamin abgeleitet. 
 
Die Schornsteinhöhe des bestehenden Kamins wurde nach den Vorgaben der TA Luft 2021 im Kapitel 6 des 
Technischen Berichts überprüft. Die Ermittlung der Schornsteinhöhe nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 ist aus meiner Sicht 
sachgerecht und nachvollziehbar. Der bestehende Kamin ist mit einer Höhe von 47 m ausreichend dimensioniert.  
 
Die Ausbreitungsrechnung wurde mit Lasat i.V. mit der TA Luft-konformen Software AUSTAL 2000 Version 3 
durchgeführt. Die meteorologischen Daten wurden von der Station Hoherodskopf/Vogelberg mit dem 
repräsentativen Jahr 2020 übertragen. Zur Berechnung der nassen Deposition hat sich die Antragstellerin gegen die 
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Verwendung der TA Luft- konformen Daten nach Anhang 2 Nr. 9.7 entschieden und verwendet die 
Niederschlagssumme der Station Hoherodskopf/Vogelsberg für den Anlagenstandort. 
Die weiteren Eingangsdaten für die Ausbreitungsrechnung sind sachgerecht und nachvollziehbar.  Neben dem 
Hauptkamin wurden weitere Staub-emittierende Quellen berücksichtigt. 
 
Die angenommenen Vorbelastungswerte sind sachgerecht und wurden nachvollziehbar ermittelt. 
 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsbeiträge der Drehofenanlage das jeweilige 
Irrelevanzkriterium im Planzustand unterschreiten. Die Betrachtung der Gesamtbelastung kann demnach entfallen. 
Die Gesamtbelastung für PM10 beträgt am nächstgelegenen Wohngebiet 25,6 µg/m³. Der Immissionswert von 40 
µg/m³ wird damit sicher eingehalten. Die Gesamtbelastung von PM2,5 unterschreitet ebenfalls den Immissionswert 
von 25 µg/m³.  Für Staubniederschlag wurde anhand aller Emissionsquellen eine maximale Gesamtzusatzbelastung 
von 0,77 mg/(m²*d) in den angrenzenden Wohngebieten berechnet. Damit wird das Irrelevanzkriterium 
eingehalten. Die Bestimmung der Gesamtbelastung kann entfallen. Die Ergebnisse der Schadstoffdeposition zeigen, 
dass in den angrenzenden Wohngebieten der jeweilige Immissionswert nach TA Luft eingehalten wird. 
 
Aus lufthygienischer Sicht bestehen gegen das geplante Vorhaben keine Einwände. 
 
Zur Bewertung der Stoffeinträge in benachbarte Schutzgebiete (vgl. Tabelle 6-19 und 6-22) bitte ich die zuständige 
Naturschutzbehörde zu beteiligen. 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
Tina Pavelt 
 
50 Jahre HLNUG: 1971–2021. 
2022 wird das Jubiläum nachgeholt: Feiern Sie mit uns und besuchen Sie vom 19. bis 23. Juli 2022 unsere 
Ausstellung am Schloss Biebrich in Wiesbaden. 

 

 
 
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
Dezernat I4 (Lärm, Erschütterungen, Abfall, Luftreinhaltung: Anlagen) 
Rheingaustraße 186 
D-65203 Wiesbaden 
 
Tel.: +49(0)611 6939-269 
Fax: +49(0)611 6939-236 
E-Mail: tina.pavelt@hlnug.hessen.de 
Internet: www.hlnug.de 
 
Das HLNUG auf Twitter:  
https://twitter.com/hlnug_hessen 
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